
679 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XIII. GP 

Bericht 
des Ausschusses für soziale Verwaltung 

über die Regierungsvorlage (600 der Bei­
lagen): Bundesgesetz, mit dem das Arbeits­

marktförderungsgesetz geändert wird 

Die gegenständliche Regierungsvorlage enthält 
aufbauend auf dem vom Beirat für Arbeits­
marktpolitik am 8. Jänner 1971 gebilligten 
"Konzept für die Gestaltung und den Einsatz 
der arbeitsmarktpolitischen Instrumente" 
(arbeitsmarktpolitisches Konzept 1971) eine um­
fangreiche Abänderung bzw. Ergänzung des 
Arbeitsmarktföraerungsgesetzes. Neben einer An­
passung der Dienste der Arbeitsmarktverwaltung 
in Inhalt und Form an di~ Erfordernisse eines 
zeitgemäßen Kundendienstes soll die Mobilität 
der Arbeitskräfte gefördert werden. Um die 
Möglichkeiten diCr Arbeitsmarktförderung zu 
erhöhen, sollen Darlehen und Zinsenzuschüsse als 
Förderungsformen ausgebaut werden. Weiters 
sollen die Möglichkeiten zur Eingliederung Be­
hinderter in den Arbeitsprozeß erweitert werden. 
Ferner enthält die Regierungsvorlage im Sinne 
der immer stärker in den Vordergrund tretenden 
regionalpolitischen Aspekte der Wirtschaftspoli­
tik eine· Regelung, durch die die rasche und aus­
reichende Finanzierung von Maßnahmen aus Mit-

_ teIn des Reservefonds sichergestellt werden soll, 

Kunstätter 
Berichterstatter 

wenn unvorhergesehene lokale oder regionale 
Schwierigkeiten auftreten. 

Der Ausschuß für soziale Verwaltung hat die 
obgenannte Regierungsvorlage in seiner Sitzung 
am 28. Feber 1973 der Vorberatung unterzogen. 
In der Debatte, an der sich außer dem Bericht­
erstatter die Abgeordneten Dr. Sc h w i m m e r, 
S tein hub er, M e 1 t er, W e den i g, Pan s i, 
Bur ger sowie Vizekanzler und Bundesmini­
ster für soziale Verwaltung Ing. H ä u se r betei­
ligten, wurden von den Abgeordneten S t e i n­
hub e r, Dr. Sc h w i m me r, We den i g und 
M e 1 t e r gemeinsame Abänderungsanträge ein­
gebracht. 

Bei der Abstimmung wurde die Regierungs­
vorlage unter Berücksichtigung der erwähnten 
Abänderungsanträge teils einstimmig, teils mehr­
stimmig angenommen. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Aus­
schuß für soziale Verwaltung somit den A n­
t rag, der Nationalrat wolle dem an g e-
s c h 10 s sen enG e set zen t w u r f die ver- - / 
fassungsmäßige Zustimmung erteilen. / 

Wien, am 28. Feber 1973 

Horr 
Obmann 
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2 679 der Beilagen 

.;. 
Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX, 

mit dem das Arbeitsmarktförderungsgesetz 
geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Arbeitsmarktförderungsgesetz, BGBl. 
Nr. 31/1969, wird wie folgt geändert: 

1. Die Abs. 1 und 2 des § 4 haben zu lauten: 

,,(1) Die Dienste der Berufsberatung sind 
jedermann von dem Arbeitsamt zur Verfügung 
zu stellen, das er in Anspruch nimmt. 

(2) Sonderdienste der Berufsberatung können 
vom Bundesministerium für soziale Verwaltung, 
von den Landesarbeitsämtern oder von einem 
Arbeitsamt durchgeführt werden, wenn einzelne 
Dienste besonders qualifiziertes Beratungs-

Verfügung zu stellen, das er in Anspruch 
nimmt. 

(2) Sonderdienste der Arbeitsvermittlung kön­
nen vom Bundesministerium für' soziale Ver­
waltung, von den Landesarbeitsämtern oder von 
einem Arbeitsamt. durchgeführt werden, wenn 
einzelne Dienste besonders qualifiziertes Vermitt­
lungspersonal erfordern und solches Personal 
nicht bei allen Arbeitsämtern vorhanden ist, 
wenn die geringe Zahl der Rat- und Arbeit- / 
suchenden, die solche Dienste in Anspruch neh­
men, die Einrichtung von Sonder diensten bei 
allen Arbeitsämtern nicht rechtfertigt oder wenn 
die Einrichtung von Sonderdiensten im beson': 
deren Maße zweckmäßig ist." 

4. Im ersten Satz des § 17 Abs. 3 ist der 
Ausdruck "das Bundesministeriuin" durch den 
Ausdruck "der Bundesminister" zu ersetzen. 

personal erfordern und solches Personal nicht 5. Der Abs. 5 des § 17 hat zu lauten: 
bei allen Arbe.itsämtern vorhanden ist, wenn die 
geringe Zahl der Rat- und Arbeitsuchenden, die ,,(5) Auf Verlangen ist dem Bundesministe­
solche Dienste in Anspruch nehmen, dje Einrich- rium für soziale Verwaltung, dem zuständigen 
tung von Sonderdiensten bei allen Arbeits- Landesarbeitsamt . sowie dem zuständigen 
ämtern nicht rechtfertigt oder wenn di!! Ein- Arbeitsamt Einsicht in die Aufzeichnungen. und 
richtung von Sonderdiensten im besonderen' sonstigen Unterlagen über die Vermittlungs­
Maße zweckmäßig ist." tätigkeit gemäß Abs. 1 und 3 zu gewähren und 

über diese 'Tätigkeit jede verlangte Auskunft 
1 a. Im § 5 Abs. 1 hat die lit. a zu)auten: . zu erteilen. Diese Bestimmung gilt nicht für 
"a) der 8. Schulstufe," gesetzliche Interessenvertretungen, die bereits 

2. Der Abs. 5 des § 6 hat zu lauten: 
,,(5) Die in den Abs. 1 und 2 genannten 

Schulen haben bei Vorliegen. einer sch'riftlichen 
Einverständniserklärung des Erziehungsberech­
tigten (§ 39 des Jugendwohlfahrtsgesetzes, BGBl. 
Nr. 99/1954) des' Schülers ein Lehrergutachten 
und, sofern vorhanden, auch ein Schularztgut­
achten über den betreffenden Schüler dem nach 
dem Standort der Schule zuständigen Arbeits­
amt bzw. Landesarbeitsamt für Zwecke der 
individuellen Berufsberatung zur Verfügung zu 
stellen." 

3. § 12 hat zu lauten: 
,,§ 12. (1) Die Dienste der Arbeitsvermitt­

lung sind jedermann von dem Arbeitsamt zur 

auf Grund anderer bundes- oder landesgesetz­
licher Vorschriften zur Auskunftserteilung ver­
pflichtet sind." 

6. Der bisherige Abs. 5 des § 17 erhält die 
Bezeichnung Abs. 6. 

7. Im Abs. 6 des § 17 ist der Ausdruck 
"Bundesministerium" durch den Ausdruck 
"Bundesminister" zu ersetzen. 

8. Dem § 17 ist als Abs. 7 anzufügen: 

,,(7) Die übertragung kann vom Bundes­
minister für soziale Verwaltung widerrufen wer­
den, wenn von der erteilten Befugnis während 
eines Zeitraumes von mindestens zwölf auf­
einanderfolgenden Monaten. kein Gebrauch ge~ 
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679 der Beilagen 3 

macht wurde oder während eines solchen Zeit­
raumes Vermittlungen in so geringem Umfang 
vorgenommen wurden, daß dies einer Nicht': 
ausübung der' Vermittlungstätigkeit gleich­
kommt." 

gorien von Schulen und schulischen Ausbil­
dungen auf Grund außerordentlicher Bedin­
gungen von Nachfrage oder Angebot auf den 
in Betracht kommenden Teilarheitsmärkten 
festsetzen,. wenn Schüler beihilfen· nicht vorge­
sehen sind oder diese auf Grund der Lebens-

9. Im Abs. 1 des §' 18. ist der Ausdruck "Das umstände des Beihilfenwerbers nicht ausreichend 
Bundesministerium" durch den Ausdruck "Der erscheinen." 
Bundesminister" zu· ersetzen. 

18. Der bisherige Abs. 3 des § 19 erhält die 
10. Im Abs.· 6 des § 18 ist der Ausdruck Bezeichnung Abs. 5. 

"Bundesininisterium" durch den Ausdruck 
"Bundesminister" zu ersetzen. 

11. Der Abs. 7 des § 18 hat zu lauten: 

,,(7) Die Bewilligung kann vom Bundesminister 
für soziale Verwaltung,. widerrufen werden, wenn 
von der erteilten Befugnis während eines Zeit­
raumes von mindestens zwölf aufeinanderfol-

. genden Monaten kein Gebrauch gemacht wurde 
oder während eines solchen Zeitraumes Vermitt­
lungen in so geringem Umfang vorgenommen 
wurden, daß dies einer Nichtausübung der Ver­
mittlungstätigkeit gleichkommt." 

12. Der bisherige Abs. 7 des § 18 erhält die 
Bezeichnung Abs. 8. 

13.' Die lit. f im § 19 Abs. 1 hat zu lauten: 

"f) die Hin- und Rückfahrt zwischen Wohn­
sitz bzw. Aufenthalt und Arbeitsort zu erleich­
tern," 

\ 
14. Die bisherigen lit. fund g des § 19 Abs. 1 

erhalten die Bezeichnung lit. g und h. 

15. lm§ 19 Abs. 1 ist der Punkt am Ende 
der lit. h durch einen Beistrich zu ersetzen. Als 
lit. i und lit. j ist anzufügen: 

"i) die Niederlassung an einem. vom früheren 
Wohnort verschiedenen Arbeitsort zu erleich­
tern, 

j) die Sicherung eines Wohnplatzes zu erleich­
tern." 

16. Der Abs. 3 des § 19 hat zu lauten: 

,,(3) Beihilfen gemäß Abs. 1 dürfe~ nicht ge­
währt werden, um 

a) eine Hochschulausbildung oder 
b) eine Ausbildung an einer Lehranstalt, 

deren Lehrprogramme zu staatlich' aner­
kannten Lehrzielen führen, 

zu fördern." 

17. Nach § 19 Abs. 3 ist als Abs. 4 einzu­
fügen: 

,,(4) Ausnahmen von der Bestimmung des 
Abs. 3 lit. b kimn der Bundesminister für soziale 
Verwaltung nach Anhörung des Beirates 
für Arbeitsmarktpolitik für bestimmte Kate-

19. Der Abs. 5 des § 20 hat zu lauten: 

,,(5) Beihilfen gemäß § 19 Abs. 1 lit. e können 
den Beihilfenwerbern als Zuschüsse zur Deckung 
der erhöhten Kosten des Lebensunterhaltes, die 
durch die Notwendigkeit, einen getrennten 
Haushalt zu führen, verursacht sind, bis zu 
einem Jahr nach Aufnahme der Beschäftigung 
gewährt werden, wenn die persönIiche1\ Ver­
hältnisse des Beihilfenwerbers dies erfordern 
und wenn anzunehmen ist, . daß das Dienst­
verhältnis voraussichtlich längere Zeit· dauern 
wird und nicht durch eine vertragliche Regelung 
eine. Entschädigung für eine getrennte Haus­
haltsführung vorgesehen ist. Die Beihilfe kann 
unter den vorerwähnte~ Voraussetzungen bis 
zu einem weiteren Jahr gewährt ·werden, ,wenn 
die Trennung durch lokale oder regionale Beson­
derheiten des Angebotes oder Bedarfes an 
Arbeitskräften oder durch besondere Schwierig­
keiten bei der Beschaffung einer geeigneten Woh­
nu.ng am Arbeitsort bedingt ist und der arbeits­
marktpolitische Erfolg nur durch Weitergewäh­
rung der Beihilfe erreicht werden kann; sie kann 
auch über diesen Zeitraum hinaus gewährt wer­
den, wenn der Beihilfenwerber eine Person im 
Sinne des § 16 ist." 

20. Der Abs. 6 des § 20 hat zu lauten: 

,,(6) Beihilfen gemäß § 19 Abs. 1 lit. f können 
den Beihilfenwerbern. als Zuschüsse zu den 
Fahrtkosten zwischen Wohnsitz bzw. Aufenthalt 
und Arbeitsort bis zur tatsächlich entstehenden 
HÖhe und bis. zu einem Jahr nach Aufnahme 
der Beschäftigung gewährt werden, wenn infolge 
lokaler oder regionaler Besonderheiten des An­
gebotes oder Bedarfes an Arbeitskräften oder 
infolge Schwierigkeiten bei der Beschaffung einer 
geeigneten Wohnung am Arbeitsort in regel­
mäßigen Abständen, mindestens einmal monat­
lich, Fahrten zwischen Wohnsitz bzw. Aufenthalt 
und Arbeitsort notwendig sind, die v9raussicht­
liche Dauer der Beschäftigung und die persön­
lichen Verhältnisse des Beihilfenwerbers dies 
rechtfertigen und ,nicht durch eine vertragliche 
Regelung eine Entschädig~ng für die Fahrt­
kosten .vorgesehen ist. Die Beihilfe kann unter 
den vorerwähnten Voraussetzungen bis zu einem 
weiteren Jahr gewährt werden,. wenn der 
Niederlassung am Arbeitsort besondere Schwie-

2 
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4 679 der Beilagen 

rigkeiten entgegenstehen und der arbeitsmarkt­
politische Erfolg nur durch Weitergewährung 
der Beihilfe erreiCht werden kam'!.." 

wenn der arbeitsmarktpölitische Erfolg anders 
nicht erreichbar wäre, bis zu einer Höhe von 
10.000 S gewährt werden." 

21. Der bisherige Abs. 6 des § 20 erhält die 23 a. Dem § 20 ist als Abs. 10 anzufügen: 
Bezeichnung Abs. 7 und hat zu lauten: ,,(10) Beihilfen gemäß § 19 Abs. 1 lit. j k<5nnen 

. ,,(7) Beihilfen gemäß § 19 Abs. 1 lit. g können· den Beihilfenwerbern als Zuschüsse für die Lei­
den Beihilfenwerbern zur Beschaffung der not- stung des Annuitätendienstes für Darlehen, die 
wendigen Arbeitskleidung, Arbeitsausrüstung zur Errichtung, zum Ausbau. oder zur Ausstat­
und Arbeitsplatzausrüstung entweder als unver- tung der Baulichkeit, in der sich der W ohn­
zinsliches Darlehen oder als Zuschuß gewährt platz befindet, gedient haben und deren jähr­
werden, wenn der Beihilfenwerber nicht über licher Zinsfuß nicht höher liegt als 31/2 v. H. 
dif: zur Beschaffung erforderlichen Mittel ver- über der von der Oesterreichischen Nationalbank ' 
fügt und dadurch die Arbeitsaufnahme in Frage jeweils festgesetzten Bankrate, gewährt werden, 
gestellt wäre. Als Darlehen kann ein Betrag bis wenn die Deckung des lokalen oder regionalen 
zur Höhe der Anschaffungskosten, rückzahlbar Bedarfes an Arbeitskräften die Beihilfengewäh­
in gleichen Monatsraten, längstens innerhalb von rung erfordert, ohne Gewährung einer solchen 
zwei Jahren, gerechnet ab dem Tag der ersten Beihilfe die Arbeitsaufnahme in Frage gestellt 
Lohnzahlung, gewährt werden. Als Zuschuß wäre und die persönlichen Verhältnisse des Bei­
kann die Beihilfe für Behinderte bis zur Höhe hilfenwerbers dies rechtfertigen. Weiters ist Vor­
der Anschaffungskosten gewährt werden. Das aussetzung, daß sich Gebietskörperschaften an der 
gleiche gilt, wenn die Rückzahlung eines Dar- Kapitalaufbringung beteiligt haben und die Bau­
lehens von vornherein oder bei einem bereits lichkeit von einer gemeinnützigen Wohnbauver­
gewährten Darlehen nachträglich im Hinblick einigung errichtet wurde oder die Baulichkeit 
auf die persönlichen Verhältnisse eine besondere zur Schaffung von Klein- und Mittelwohnungen 
Härte darstellen würde." - für Dienstnehmer errichtet wurde, wobei § 23 

22. Der bisherige Abs. 7 des § 20 erhält die 
Bezeichnung Abs. 8 und hat zu lauten: 

,,(8) Beihilfen gemäß § 19 Abs. 1 lit. h können 
den Beihilfenwerbern zur überbrückung des 
Zeitraumes, der zwischen dem Antritt einer 
neuen Beschäftigung und der ersten Lohnaus­
zahlung liegt, entweder als unverzinsliches' Dar­
lehen oder als Zuschuß gewährt werden, wenn 
sie nicht über die zur Bestreitung des Lebens­
unterhaltes erforderlichen Mittel in diesem Zeit­
raum verfügen. Als Darlehen kann ein Betrag 

_ bis zur Höhe des für diesen Zeitraum gebüh­
renden Entgeltes, rückzahlbar längstens inner­
halb von zwei Jahren, gerechnet ab dem Tag 
der ersten Lohnauszahlung, gewährt werden. Als 

. Zuschuß kann die Beihilfe bis zur selben Höhe 
dann gewährt werden, wenn die Rückzahlung 
eines Darlehens von vornherein oder bei einem 
bereits gewährten Darlehen nachträglich im Hin­
blick auf die persönlichen Verhältnisse eine be­
sondere Härte darstellen würde." 

23. Dem § 20 ist als Abs. 9 anzufügen: 

- ,,(9) Beihilfen gemäß § 19 Abs. 1 lit. i kannen 
den Beihilfenwerbern als Zuschuß gewährt wer­
den; wenn im Zusammenhang mit der Arbeits­
aufnahme wegen der Entfernung des· Arbeits­
ortes vom bisherigen Wohnort eine übersied­
lung notwendig ist, die voraussichtliche Dauer 
der Beschäftigung und die persönlichen Verhält­
nisse des Beihilfenwerbers dies rechtfertigen. Die 
Beihilfe kann einmalig bis zu einer Höhe von 
5000 S, in Fällen eines außergewöhnlich drin­
genden a~beitsmarktpolitischen Erfordernisses, 

Ziffer 1 oder 4 des Wohnbauförderungsgesetzes 
1968 sinngemäß anzuwenden sind. An die St.elle 
fester Baulichkeiten können auch bewegltche 
Unterkünfte tret~n. Der Zuschuß kann bis zur 
halben Höhe des Aufwandes für die Annuitäten­
zahlung, jedoch höchstens bis .zu einem Betrag 
von 300 S mona.tlich und auf die Dauer der Miete 
oder Nutzungsberechtigung, jedoch längstens 
zehn Jahre gewährt werden. In Fällen eines 
außergewöhnlich dringenden arbeitsmarktpoliti­
schen Erfordernisses, wenn der arbeitsmarktpoli­
tische Erfolg anders nicht erreichbar wäre, kann· 
die Beihilfe unter den vorerwähnten Vorausset- . 
zungen bis zu 20 Jahren gewährt werden." 

24. Der erste Satz des § 21 Abs. 3 hat zu 
lauten: 

,,(3) Für Einrichtungen, die Maßnahmen ge­
mäß § 19 Abs. 1 lit. a oder b durchführen, 
können Zuschüsse bis zur Höhe des ihpen ent­
stehenden Personal- und Sachaufwandes als Bei­
hilfen gewährt werden." 

25. § 22 hat zu lauten: 
,,§ 22. Der Bundesminister für soziale Ver­

waltung hat nach Anhörung des Beirates für 
Arbeitsmarktpolitik im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Finanzen Richtlinien darüber 
zu erlassen, in welcher Weise die persönlichen 
Verhältnisse des Beihilfenwerbers bei Gewäh­
rung einer der im § 19 Abs. 1 und § 27 Abs. 1 
lit. c genannten Beihilfen zu berücksichtigen 
sind und inwieweit diese Verhältnisse für die 
Bemessung der Dauer und Höhe ausschlaggebend 
sind. Insoweit diese Richtlinien Beihilfen gemäß 
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§ 19 Abs. 1 lit. a betreffen, ist auch das Ein­
vernehmen mit dem Bundesminister für Handel, 
Gewerbe und Industrie herzustellen." 

hat, obliegen; dieses hat auch die Beiträge zur 
Gänze einzuzahlen, sofern die Abs. 2 und 3 nicht 
anderes bestimmen. Die Beiträge sind aus Mit-

26. Die Abs. 1 und 2 des § 24 haben 
lauten: 

teln der Arbeitslosenversicherung zu tragen. Als 
zu allgemeine Beitragsgrundlage gilt jener Betrag, 

der der Berechnung der Beihilfe zugrunde liegt. 

,,(1) Begehren um Gewährung einer Beihilfe 
gemäß §§ 19 und 20 sind von jedem Arbeitsamt 
entgegenzunehmen. über· Begehren um Gewäh­
rung von I3eihilfen befindet nach Anhörung des 
Verwaltungsausschusses, sofern die Gesamtsumme 
im Einzelfall den Betrag von 300.000 S nicht 
übersteigt, das nach dem Wohnsitz oder Auf­
enthalt. des Beihilfenwerbers zuständige Landes­
arbeitsamt. Handelt es sich um eine Einrichtung 
oder einen Betrieb, befindet das nach dem Stand­
ort der Einrichtung bzw. des Betriebes zustän­
dige Landesarbeitsamt, sofern der Schulungsort 
bzw. der Arbeitsplatz aber außerhalb des Stand­
ortes der Einrichtung oder des Betriebes gelegen 
ist, das nach dem Schulungsort bzw. dem 
Arbeitsplatz zuständige Landesarbeitsamt. über­
steigt die Gesamtsumme im Einzelfall den Be­
trag von 300.000 S, befindet der Bundesminister 
für soziale Verwaltung nach Anhörung des Bei­
rates für Arbeitsmarktpolitik im Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Finanzen. 

(2) Das Landesarbeitsamt kann nach An­
hörung des Verwaltungsausschusses seine Befug­
nis zur Gewährung von Beihilfen nach Maßgabe 
der folgenden Bestimmungen hinsichtlich aller 
oder bestimmter, nach allgemeinen Kriterien 
umschriebener Beihilfenarten den Arbeitsämtern 
üqertragen, und zwar 

a) bei Beihilfen gemäß § 19 Abs. 1 lit. c, d, 
g und h mit Ausnahme der in lit. d ent­
haltenen Beihilfen zur Erleichterung der 
übersiedlung und der in lit. g enthaltenen 
Beihilfen zur Beschaffung von Arbeits­
platzausrüstung, 

b) bei Beihilfen ?emäß § 19 Abs. 1 lit. a, b, 
e und f, sofern es sich um Begehren han­
delt, bei denen der arbeitsmarktpolitische 
Zweck eine sofortige Beihilfengewährung 
erfordert." 

(2) Bei Minderung des Entgeltanspruches 
infolge der Einbeziehung in eine der im § 19 
Abs. 1 lit. b genannten Maßnahmen hat das 
Landesarbeitsamt die auf den Dienstgeber und 
den Versicherten entfallenden Beiträge einzu­
zahlen, soweit sie dem Teil der Beitragsgrundlage 
entsprechen, der über das zustehende geminderte 
Entgelt hinausgeht." 

28. § 26 hat zu lauten: 

,,§ 26. (1) Die Durchführung der Maßnahmen 
gemäß § 19 Abs. 1 lit. b kann von den Dienst­
stellen der Arbeitsmarktverwaltung nach An­
hörung des I3eirates für Arbeitsmarktpolitik ge­
eigneten Betrieben und Einrichtungen mit deren, 
Zustimmung übertragen ~erden, sofern durch 
diese der mit den Maßnahmen angestrebte 
Erfolg gewährleistet' erscheint. 

(2) Sofern es lokale oder regionale Umstände 
auf dem Arbeitsmarkt erfordern, kann die über­
tragung nach Abs. 1 auch erfolgen, wenn sie nur 
bei finanzieller Unterstützung für Ausstattungs-, 
Erweiterungs- oder Errichtungsinvestitionen 
möglich ist. Eine derartige finanzielle Unter­
stützung kommt für neu zu schaffende Einrich­
tungen nur dann in Betracht, wenn solche Ein- ' 
richtungen nicht bestehen oder bestehende' mit 
Hilfe einer solchen Unterstützung nicht zweck­
entsprechend ausgebaut werden können. 

(3) Die gemäß Abs. 2 vorgesehene finanzielle 
Unterstützung kann je nach der finanziellen 
Lage des Betriebes oder der Einrichtung und der 
arbeitsmarktpolitischen Dringlichkeit in Form 
eines unverzinslichen oder verzinslichen Dar­
lehens oder eines Zinsenzuschusses erfolgen. Dar­
lehen sind, falls nicht ein kürzerer Zeitraum ver­
einbart wurde, längstens innerhalb von 20 Jah­
ren ab dem Tage der überweisung abzustatten. 

27. Die Abs. 1 und 2 des § 25 haben 
lauten: 

Verzinsliche Darlehen sind mit dem für Kredite 
des ERP-Fonds ohne Bankspesen jeweils gel­

zu tenden Satz zu verzinsen. 

,,§ 25. (1) Personen, die von Maßnahmen ge­
mäß § 19 Abs. 1 lit. b erfaßt sind und hiefür 
eine Beihilfe gemäß § 20 Abs. 2 lit. c beziehen, 
sind in der Arbeitslosen-, Kranken-, Unfall­
und Pensionsversicherung pflichtversichert. Auf 
diese Pflichtversicherungen finden die einschlä~ 
gigen Vorschriften des Arbeitslosenversicherungs~ 
gesetzes 1958 und des Allgemeinen Sozial­
versicherungsgesetzes mit der Maßgabe Anwen­
dung, daß die Meldepflicht im Sinne dieser Vor­
schrihen dem Landesarbeitsamt, das über die 
Maßnahme gemäß § 19 Abs. 1 lit. b befunden 

(4) Ist eine übertragung trotz einer finan­
ziellen Unterstützung nach Abs. 3 nicht möglich, 
kann sich der Bundesminister für soziale Ver­
waltung zwecks Ermöglichung einer übertragung 
nach Abs. 2 mit einem Zuschuß an Investitionen 
beteiligen. 

(5) Ist eine übertragung unter den in den 
Abs. 2 bis 4 genannten Voraussetzungen nichi: 
zu erwirken, kann der Bundesminister für so­
ziale Verwaltung zur Durchführung der Maß­
nahmen gemäß § 19 Abs. 1 lit.b erforderlichen­
falls auch eigene' Einrichtungen schaffen, sofern 
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solche nicht bestehen oder bestehende nicht 
zweckentsprechend ausgebaut werden können. 

(6) Für eine übertragung nach den Abs. 2 
und 4 oder eine Maßnahme nach Abs. 5 ist ein 
Vorschlag des Beirates für Arbeitsmarktpolitik 
erforderlich. -

(7) Eine übertragung nach den- Abs. 2 und 4 
erfordert überdies, daß betroffene Gemeinden 
oder Bundesländer angemessene Beihilfen leisten 
oder sich in anderer Form entsprechend betei­
ligen. Von der Voraussetzung einer Beteiligung 
kann in Fällen eines außergewöhnlich dringenden 
arbeitsmarktpolitischen Erfordernisses abgesehen 
werden." 

28 a. Nach § 26 ist als § 26 a einzufügen: 

,,§ 26 a. (1) Die Beschaffung von Wohnplätzen 
im Sinne des § 19 Abs. 1 lit. j und des § 20 
Abs. 10 kann gemeinnützigen Wohnbauvereini­
gungen übertragen werden, sofern durch diese 
der angestrebte Erfolg gewährleistet erscheint. 

(2) Die Vorschriften des § 26 Abs. 2 bis 7 
gelten sinngemäß." 

29. § 28 hat zu lauten: 

,,§ 28. (1) Beihilfen gemäß § 27 Abs. 1 lit. a 
können nach Maßgabe der Abs. 2 bis 4 als un­
verzinsliches oder verzinsliches Darlehen, als 
Zinseniuschuß oder als Zuschuß gewährt werden, 
wenn sich Gebietskörperschaften öder Finan­
zierungs-, Kredit- oder Garantieeinrichtungen, 
die für Zwecke Jder Verbesserung der Regional­
und Wirtschaftsstruktur öffentliche Mittel er­
halten, angemessen an der Maßnahme beteiligen. 
Von der Voraussetzung einer Beteiligung kann in 
Fällen eines außergewöhnlich dringenden 
arbeitsmarktpolitischen Erfordernisses abgesehen 
werden. 

(2) Als unverzinsliches Darlehen kann ein Be­
trag bis zu 20 v. H., als verzinsliches Dar­
lehen ein Betrag bis zu 30 v. H. der auf den 
einzelnen Arbeitsplatz im Zusammenhang mit 
der zu fördernden Maßnahme entfallenden 
Kosten gewährt werden. Darlehen sind, falls 
nicht ein kürzerer Zeitraum vereinbart wurde, 
längstens innerhalb von 10 Jahren ab dem Tage 
der überweisung abzustatten. Verzinsliche Dar­
lehen sind mit dem für Kredite des ERP-Fonds 
ohne Bankspesen jeweils geltenden Satz zu ver­
zinsen. -Zum Zwecke der Vorfinanzierung bzw. 
Refinanzierung solcher Maßnahmen kann ein 
Darlehen auch an die im Abs. 1 erwähnten 
Gebietskörperschaften und Finanzierungs-, Kre­
dit- oder Garantieeinrichtungen gewährt werden, 
wenn die Dringlichkeit der Finanzierung bzw. 
finapzielle oder administrative Schwierigkeiten 
es erfordern. 

(3) Als Zinsenzuschuß kann die Beihilfe bis 
zum Eineinhalbfa<;hen des' Aufwandes, der der 

Arbeitslosenversicherung im Falle der Nicht­
gewährung der Beihilfe erwachsen würde, ge­
währt werden. Der Errechnung dieses Aufwandes 
ist die Annahme zugrunde zu legen, daß alle 
durch die Förderung erfaßten Personen die An­
wartschaft für den Bezug des Arbeitslosengeldes 
nach den Vorschriften des Arbeitslosenversiche­
rungsgesetzes 1958 erbracht haben. Ein Zinsen­
zu schuß wird dann gewährt werden können, 
wenn die für die Durchführung der Maßnahmen 
erforderlichen Mittel so hoch sind, daß die 
Zinsenbelastung für ein hiefür aufgenommenes 
Darlehen über die finanzielle leistungsfähigkeit 
des Betriebes hinausgeht und ohne Gewährung 
eines Zinsenzuschusses die Durchführung der 
Maßnahmen unterbleiben würde. Der Zinsen­
zuschuß richtet sich nach der finanziellen Lei­
stungsfähigkeit des Darlehensnehmers. Ein 
Zinsenzuschuß darf erst ab Anfall von Zinsen 
und nur so lange gewährt werden, als die finan­
zielle Leistungsfähigkeit des Darlehensschuldners 
dies erforderlich erscheinen läßt, keinesfalls aber 
länger als 5 Jahre. 

(4) Als Zuschuß kann die Beihilfe bis zum 
Eineinb.1bfachen des Aufwandes, der der Arbeits­
losenversicherung' im Falle der Nichtgewährung 
der Beihilfe erwachsen würde, gewährt werden, 
wenn die Maßnahme Personen im Sinne des § '16 
erf~ßt. Für die Errechnung dieses Aufwandes gilt 
Abs. 3 sinngemäß. 

(5) Die Gewährung einer Beihilfe ist mit der 
Auflage zu verbinden, daß auf geförderten 
Arbeitsplätzen Arbeitskräfte, die zwar derzeit 
noch in Beschäftigung stehen, aber in nächster 
Zeit infolge Betriebseinstellung, -einschränkung 
oder -umstellung von Arbeitslosigkeit betroffen 
würden, oder von der Arbeitsmarktverwaltung 
oder vom Dienstgeber nach vorheriger Fühlung­
nahme mit der Arbeitsmarktverwaltung aus­
gewählte Arbeitskräfte beschäftigt werden." 

30. Nach § 28 sind als § 28 aurid als § 28 b 
einzufügen: . 

,,§ 28 a. Beihilfen gemäß § 27 Abs: 1. lit. b 
können zur Beschaffung der für Arbeiten in 
den Wintermonaten erforderlidlen Ausrüstung 
sowie zur Abgeltung der Mehrkosten bis zur 
vollen . Höhe, die durch die Ausführung dieser 
Arbeiten in den Wintermonaten' entstehen, ge­
währt werden. Die Bestimmungen des § 28 sind 
sinngemäß mit' der Maßgabe anzuwenden, daß 
das Erfordernis der Beteiligung anderer Stellen 
entfällt und die Beihilfe als Zuschuß außer für· 
Maßnahmen, die Personen im Sinne des § 16 
erfassen, auch dann gewährt werden kann, wenn 
dadurch die zusätzliche Beschäftigung oder die 
Weiterbeschäftigung von Arbeitskräften bei 
Arbeiten in den Wintermonaten ermöglicht wird. 

§ 28 b. l3eihilfen gemäß §. 27 Abs. 1 lit. c kön­
nen als Zuschuß zu den Kosten für die Winter-
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arbeitskleidung, zu Fahrtkosten für Heimfahrten 
zum Wohnsitz sowie zur Deckung de'r erhöhten 
Kosten des Lebensunterhaltes, wenn die Arbeit 
während der Wintermonate eirie getrennte Haus­
haltsführung bedingt, gewährt werden. Hat der 
Dienstnehmer auf Grund gesetzlicher oder ver­
traglicher Verpflichtungen' einen Anspruch auf 
solche Leistungen, so sind diese unter sinn-

, gemäßer Anwendung des § 27 Abs. 3 dabei zu 
berücksichtigen. Die Höhe des Zuschusses ist 
unter Bedachtnahme auf die persönlichen Ver­
hältnisse des Beihilfenwerbers festzulegen." 

31. Der A~s. 1 des § 29 hat zillauten: 

,,(1)' Beihilfen gemäß § 27 Abs. 1 lit.d können 
bei empfindlichen Störungen der Wirtschaft den 
Dienstgebern für die als Kurzarbeiterunter­
stützung geleistete Entschädigung im Sinne des 
Abs. 2 gewährt werden, wenn 

a) diese Störungen voraussichtlich längere Zeit 
andauern werden und 

b) zwischen den für den Wirtschaftszweig in 
Be,tracht kommenden koUektivvertrags­
fähigen Körperschaften der Dienstgeber 
und der Dienstnehmer Vereinbarungen 
über die Leistung einer Entschädigung 
während der Kurzarbeit getroffen wer­
den." 

32. Der letzte Satz des § 29 Abs. 2 lit. c hat 
zu lauten: 

"Die Kurzarbeiterunterstützung beträgt für jede 
ausgefallene Arbeitsstunde mindestens ein Achtel 
des Tagessatzes des Arbeitslosengeldes." 

33. Im letzten' Satz des § 29 Abs. 3 ist der 
Ausdruck "des Beihilfenwerbers" durch den Aus­
druck "des,- von Kurzarbeit betroffenen Dienst­
nehmers" zu ersetzen. 

34. Im ersten Satz des § 30 ist der Ausdruck 
"Kurzarbeiterunterstützung" durch den Aus­
druck "Eine Beihilfe gemäß § 27 Abs. 1 lit. d" 
zu ersetzen. 

35. § 31 hat zu lauten: 

,,$ 31. Der Bezug von Schlechtwetterentschädi­
gung nach den Vorschriften des Bauarbeiter­
Schlechtwetterentschädigungsgesetzes 1957,. BGBI. 
Nr. 129, schließt die Gewährung einer Beihilfe 
gemäß § 27 Abs; 1 lit. d aus." 

. 36. Die Abs. 1 und 2 des § 32 haben zu lauten: 

. ,,(1) Für die Höhe der Beihilfe gemäß § 27 
Abs. 1 lit. d sind die im § .,29 Abs. 2 lit. c und 
Aos. 3 festgesetzten Mindestansätze oder Pau­
schalsätze maßgeblich. 

(2) Anläßlich der Gewährung einer Beihilfe 
gemäß § 27 Abs. 1 lit. d ist zu vereinbaren, daß 
der Empfänger einer solchen Beihilfe, der eine 

Vereinbarung gemäß § 29 Abs. 1 lit. b, eine aus 
den sonstigen Bestimmungen über die Kurz­
arbeit sich ergebende Pflicht oder eine mit der 
Beihilfengewährung verbundene Auflage nicht 
eingehalten hat, zum Ersatz des unberechtigt 
Empfangenen verpflichtet ist." 

37. § 33 hat zu lauten: 

,,§ 33. Die näheren Bestimmungen über die 
Gewährung von Beihilfen gemäß § 27 Abs. 1 
lit. bund d sind vom Bundesminister für so­
ziale Verwaltung nach Anhörung des Beirates 
für Arbeitsmarktpolitik im Einvernehmen mit 
den Burtdesministern für ,Finanzen und' fü~ 
Handel, Gewerbe und Industrie zu treffen." 

38. Die Abs. 1 und 2 des § 34 haben zu 
lauten: 

,,(1) Begehren um Gewährung einer Beihilfe 
gemäß § 27 Abs. 1 sind von jedem Arbeitsamt 
entgegenzunehmen. über Begehren um Gewäh­
rung von Beihilfen befindet nach Anhörung des 
Verwaltungs ausschusses, sofern die Gesamtsumme 
im Einzelfall den Betrag von 300.000 S nicht 
übersteigt, d,as nach dem Wohnsitz oder Auf­
enthalt des Beihilfenwerbers zuständige 'Landes­
arbeitsamt. Handelt es sich um eine Einrichtung 
oder einen Betrieb, befindet das nach dem Stand­
ort der Einrichtung bzw. des' Betriebes' zustän­
dige Landesarbeitsamt, sofern der Arbeitsplatz 
aber außerhalb des Standortes der Einrichtung 
oder des Betriebes gelegen ist, das nach dem 
Arbeitsplatz zuständige Landesarbeitsamt. über­
steigt die ,Gesamtsumme im Einzelfall den Be­
trag von 300.000 S, befindet der Bundesminister 
für soziale Verwaltung nach Anhörung des Bei:­
rates für ArbeitsmarktpoIitik im Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für, Finanzen. 

(2) Das Landesarbeitsamt kann nach Anhörung 
des Verwaltungsausschusses seine ,Befugnis zur 
Gewährung von Beihilfen gemäß § 27 Abs. 1 
lit. c hinsichtlich aller oder bestimmter, nach all­
gemeinen Kriterien umschriebener Beihilfen­
arten den Arbeitsämtern mit der Maßgabe über­
tragen, daß dies bei Beihilfen zur Deckung der 
erhöhten Kosten des Lebensunterhaltes bei ge­
,trennter Haushaltsführung nur gilt, sofern es 
,sich um Begehren handelt, bei denen der arbeits­
marktpolitische Zweck eine sofortige Beihilfen­
gewährung erfordert." 

39. Die überschrift vor § 35 hat zu lauten: 

"Beihilfen zum Ausgleich längerfristiger 
Beschäftigungsschwierigkeiten " 

40. Der Abs. 1 des § 35 hat zu lauten: 

,,(1) Zur Schaffung :und Sicherung von Arbeits­
plätzen in Gebieten, in denen nicht nur kurz­
fristige Unterbeschäftigung ,besteht oder die 
infolge einer Betriebseimchränkung oder -um­
stellung von Arbeitslosigkeit bedroht werden 
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oder 'die von einer regional politisch uner­
wünschten Abwanderung betroffen sind, 
oder für Personen im Sinne des § 16, die zwar 
produktiv beschäftigt, werden, aber auf un­
bestimmte Zeit nicht in der Lage sind, die volle 
Produktivität zu erreichen, können zum Zwecke 
der Verhütung oder Verringerung von Arbeits­
losigkeit Beihilfen gewährt werden, um 

a) Arbeitsplätze zu, schaffen oder bestehende 
Arbeitsplätze zu erhalten, 

b) gefährdete Arbeitsplätze durch die Ermög-
, lichung betrieblicher Umstellungsmaß-
nahmen zu sichern, 

c) die übersiedlung und Niederlassung von 
Schlüsselkräften innerhalb eines Unter­
nehmens sowie die nötige Führung eines 
getrennten Haushaltes solcher Arbeits­
kräfte zu erleichtern, falls diese Arbeits­
kräfte, für die gemäß lit. a und b ange­
strebten Zwecke unbedingt erforderlich 
sind." 

41. § 36 hat zu la~ten: 

,;§ 36. (1) Beihilfen gemäß § 35 Abs. 1 lit. a 
und b können unbeschadet der Bestimmungen 
des § 37 nach Maßgabe der Abs. 2 bis 4 als 
unverzinsliches oder verzinsliches Darlehen, als 
Zinsenzuschuß oder als Zuschuß gewährt wer­
den, wenn sich Gebietskörperschaften oder 
Finanzierungs-, Kredit- oder Garantieeinrich­
tungen" die für Zwecke der Verbesserung der 
Regional- und Wirtschaftsstruktur öffentliche 
Mittel erhalten, angemessen an der Maßnahme 
beteiligen. Von der Voraussetzung einer Beteili.,. 
gung kann in Fällen eines außergewöhnlich drin­
genden arbeitsmarktpolitischen Erfordernisses 
abgesehen werden. 

(2) Als unverzinsliches Darlehen kann ein Be­
trag bis zu 20 v. H., als verzinsliches Darlehen 
ein BetraK bis zu 30 v. H. der auf den einzelnen 
Arbeitsplatz im Zusammenhang mit der zu för­
'dernden Maßnahme entfallenden Kosten gewährt 
werden. Darlehen sind, falls nicht ein kürzerer 
Zeitraum vereinbart wurde, längstens innerhalb 
von 20 Jahren ab dem Tage der überweisung 
abzustatten. Verzinsliche Darlehen sind mit dem 
für Kredite des .ERP-Fonds ohne Bankspesen 
j~weils geltenden Satz zu verzinsen. Zum Zwecke 
der Vorfinanzierung bzw. Refinanzierung solcher 
Maßnahmen kann ein Darlehen auch an die im 
~bs. 1 erwähnten Gebietskörperschaften, Finan­
zlerungs-, Kredit- oder Garantieeinrichtungen 
gewährt werden, wenn die Dringlichkeit der Fi­
nanzierung bzw. finanzielle oder administrative 
Schwierigkeiten es erfordern. 

(3) AlsZinsenzuschilß kann die Beihilfe bis 
zum Eineinhalbfachen des Aufwandes, der der 
Arbeitslosenversicher~ng im Falle der Nicht­
gewährung der Beihilfe erwachsen würde, ge­
währt werden. Der Errechnungdieses Auf­
wandes ist die Annahme zugrunde zu legen, daß 

alle durch die Förderung erfaßten Personen die 
Anwartschaft für den Bezug des Arbeitslosen­
geldes nach den Vorschriften des Arbeitslosen­
versicherungsgesetzes 1958 erbracht haben. Ein 
Zinsenzuschuß wird dann gewährt werden kön­
nen, wenn die für die Durchführung der Maß-' 
nahmen erforderlichen Mittel so hoch sind, daß 
die Zinsenbelastung für ein hiefür aufgenom­
menes Darlehen über die finanzielle Leistungs­
fähigkeit des Betriebes hinausgeht und ohne 
Gewährung eines Zinsenzuschusses die Durch­
führung der Maßnahme unterbleiben würde. 
Der Zinsenzuschuß richtet sich nach der finan­
ziellen Leistungsfähigkeit des Darlehensnehmers. 
Ein Zinsenzuschuß darf erst ab Anfall von Zin­
sen und nur so' lange gewährt werden, als die 
finanzielle Leistungsfähigkeit des Darlehens­
schuldners dies erforderlich erscheinen läßt, 
keinesfalls aber länger als 5 Jahre. 

(4) Als Zuschuß kann die Beihilfe zum Aus­
gleich 'des Mindeq:rtrages einer produktiven 
Tätigkeit zur Sicherung der Beschäftigung' von 
Personen' im Sinne des § 16 gewährt werden. 

(5) Die Vorschriften des § 28 Abs. 5 finden 
sinngemäß Anwendung." 

42. Die Abs. 6 und T des § 37 haben zu 
lauten: 

,,(6) Für die Höhe der Beihilfe gemäß § 35 
Abs. 1 lit. b zum Ausgleich bei Lohnausfällen 
sind die im Abs. 3 lit. b festgesetzten Mindest­
ansätze maßgeblich. 

(7) Anläßlich der Gewährung einer Beihilfe 
gemäß § 35 Abs. 1 lit. b zum Ausgleich bei 
LohnausfäUen ist zu vereinbaren, daß -der Emp­
fänger einer solchen Beihilfe, 'der eine-' sich, aus 
den Vereinbarungen gemäß § 37 Abs. 2 erge­
bende pflicht nicht eingehalten hat, zum Ersatz 
des unberechtigt Empfangenen verpflichtet ist." 

43. Im § 37,Abs. 9 ist der Ausaruck "Umstel­
lungsbeihilfe,", durch den Ausdruck "Entschä­
digung" zu ersetzen. 

44. Die Abs. 1 und 2 des, § 39 haben zu 
lauten: 

,,(1) Begehren um Gewährung einer Beihilfe 
gemäß§ 35 Abs. 1 lit. a und b sind von dem 
n1ch dem Standort des Betriebes zuständigen 
Landesarbeitsamt, sofern der Arbeitsplatz aber 
außerhalb des Standortes des Betriebes gelegen 
ist, von dem nach dem Arbeitsplatz zuständigen 
Landesarbeit~amt entgegenzunehmen. Begehren 
gemäß § 35 Abs. 1 lit. c, sind von dem nach dem 
Wohnsitz oder Aufenthalt des Beihilfenwerbers 
zuständigen Landesarbeitsamt entgegenzuneh­
men. 

(2) über Begehren um Gewährung vOn Bei­
hilfen befindet nach Anhörung des Verwaltungs­
ausschusses, sofern die Gesamtsumme im Einzel-
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fall den Betrag von 300.000 S ni mt übersteigt, 
das Landesarbeitsamt. In allen anderen Fällen 
befindet der Bundesminister für soziale Ver­
waltung nam Anhörung des Beirates für 
Arbeitsmarktpolitik im Einvernehmen mit den 
Bundesministern für Finanzen und für Handel, 
Gewerbe und Industrie." 

45. Der bisherige Inhalt des § 40 erhält die 
Bezeichnung Abs. 1. Als Abs. 2 ist anzufügen: 

,,(2) Die Errimtung oder Auflassung von Lan­
desarbeitsämtern .und Arbeitsämtern sowie die 
Festsetzung ihrer Sprengel wird, soweit die Erfül­
lung der den Dienststellen der Arbeitsmarktver­
waltung übertragenen Aufgaben solme Maßnah­
men erfordert, durm Verordnung des Bundes­
ministers für soziale Verwaltung getroffen. Sitz 
und Bereim sind so festzulegen, daß unter Be­
rücksimtigung der Verkehrsbedingungen, des 
Zeitaufwandes, der für die Inansprumnahme der 
Dienststellen notwendig ist, sowie der Güte der 
zu bietenden Dienstleistungen eine zeitgemäße 
Betreuung der Bevölkerung bestmöglich gesi,mert . 
ersmeint. " 

46. Die Abs. 2 und 3 des § 41 haben zu 
lauten: 

,,(2) Dem Beirat für Arbeitsmarktpolitik ob­
liegt die Beratung des Bundesministers für so­
ziale Verwaltung bei der Festlegungder zu ver­
folgenden Arbeitsmarktpolitik. Er ist weiters in 
allen Angelegenheiten von grundsätzlimer Be­
deutung und in Fällen, wo dies gesetzlime Vor-
schriften vorsehen, anzuhören. , 

(3) Der Beirat für Arbeitsmarktpol~tik setzt 
sich aus je sems Arbeitgeber- und Arbettnehm:r­
vertretern, aus zwei Famleuten aus dem Kretse 
der Sozial- und Wirtsmaftswissensmaften und 
aus je einem Vertreter der Bundesministerien f~ir 
Finanzen, für' Handel, Gewerbe und Industne, 
fÜr Land- und Forstwirtsmaft, für Bauten und 
Temnik, für Inneres, für Unterricht und Kunst, 
für Verkehr und aus der gleichen Anzahl von 
Ersatzmitgliedern zusammen. Die Mitglieder und 
Ersatzmitglieder aus dem Kreise der Arbeitgeber­
~nd Arbeitnehmervertreter werden vom Bundes­
minister für soziale Verwaltung auf Grund von 
Vorschlägen bestellt." 

47. Der Abi;. 5 des § 41 hat zu lauten: 
,,(5) Die Famleute aus dem Kreise der Sozial­

undWirtsdiaftswissensmaften und deren Ersatz­
mitglieder werden nach Anhörung der dem Bei­
rat für Arbeitsmarktpolitik angehörenden Inter-

'essenvertretungen der Arbeitgeber und Arbeit­
nehmer vom Bundesminister für soziale Verwal­
tung bestellt." 

48. Der Abs. 6 des § 41 hat zu lauten: 

,,(6) Die Vertreter der im Abs. 3 ge~an.nten 
Bundesministerien und deren Ersatzmttgheder 

werden vom Bundesminister für soziale Verwal­
tung auf Vorsmlag des zuständigen Bundesmini­
sters bestellt." 

49. Der Abs. 3 des § 42 hat zu lauten: 

,,(3) Der Bundesminister für soziale Verwal­
tung hat ein Mitglied (Ersatzmitglied) seines 
Amtes zu entheben, wenn 

a) ein der Bestellung entgegenstehendes gesetz- . 
. limes Hindernis bekannt wird, 
b) es sim einer groben Verletzung oder dau~ 

ernden Vernamlässigung seiner Pflichten 
smuldig gemamt hat, 

c) in seiner Berufstätigkeit eine solme. An­
derung eintritt, daß es nimt mehr geetgnet 
ist, die Interessen jener Gruppen wahrzu~ 
nehmen zu deren Vertretung' es bestellt , . 
wurde, . 

d) eine Interessenvertretung oder ein Bundes­
minister, auf deren bzw. dessen 
Vorschlag das Mitglied (Ersatzmitglied) be­
stellt wurde, die Enthebung beantragt, oder 

e) . das Mitglied (Ersatzmitglied) selbst seine 
Enthebung beantragt." 

50, Der Abs. 2 des § 43 hat zu lauten: 
,,(2) Der Beirat für Arbeitsmarktpolitik kann 

zur Behandlung bestimmter Aufgaben aus dem 
Kreise seiner Mitglieder Ausschüsse einsetzen. '~r 
kann diesen die Erledigung bestimmter, dem Bet­
rat für Arbeitsmarktpolitik auf Grund dieses 
Bundesgesetzes obliegender Aufgaben übertragen. 
Der Beirat für Arbeitsmarktpolitik und die von 
ihm eingesetzten Ausschüsse werden vom Bun­
desminister für soziale Verwaltung einberufen." 

51. Der Abs. 4 des § 43 hat zu laute~: 
,,(4) Die Mitglieder des Beirates für Arb~its­

marktpolitik haben für die im Beirat und semen 
Ausschüssen geleistete Tätigkeit Ansprum a~f 
Ersatz der Reise- und AufenthaltskostensowIe 
auf Entsmädigung für Zeitversäumnis entspre­
chend den Bestimmungen und Tarifen, die ·für 
Schöffen nam dem Gebührenansprumsgesetz 
1965, BGBl. Nr. 179, gelten; darüber hinaus ge­
bührt ihnen nach Maßgabe ihrer InanspruCh­
nahme ein Sitzungsgeld, dessen Höhe vom Bun­
desminister für soziale Verwaltung im Einver­
nehmen mit dem Bundesminister' für Finanzen 
bestimmt wird." 

52. Der bisherige Inhalt des§ 44 erhält die Be­
zeimnung Abs. 1. Als Abs. 2 ist anzufügen: 

,,(2) Für die Mitglieder (Ersat~mitglieder) des 
Verwaltungsausschusses und semer Unteraus­
schüsse gilt § 43 Abs. 4 sinngemäß." 

53. Der bisherige Inhalt des § 46 erhält die 
Bezeichnung.Abs. 1. Als Abs. 2 ist anzufügel1:. 

,,(2) Die Rimtlini~n geniäß § 41 Abs. 3 .. des 
Allgemeinen Sozialversimerungsgesetzes uber 
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Form und Inhalt der An- und Abmeldungen von 
Dienstnehmern zur Sozialversicherung haben auf 
die den Dienststellen eler Arbeitsmarktverwaltung 

I gemäß § ·1 übertragenen Aufgaben Bedacht zu 
nehmen." 

54. Der Abs. 1 des § 51 hat zu lauten: 

. ,,(1) Der aus diesem Bundesgesetz erwachsende 
Aufwand einschließliFh des Verwaltungsaufwan­
des ist mit Ausnahme des Aufwandes nach den 

'Abs. 6 und 7 vorschußweise vom Bund zu be­
streiten. " 

55. Der Abs. 3 des § 51 hat zu' lauten: 

,,(3) Die Verwaltungskostender Landesarbeits­
ämter und Arbeitsämter sind je zur Hälfte aus 
den Mitteln der Arbeitslosenversicherung (Art. IV 
des Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1958) und 
aus Bundesmitteln zu bestreiten." 

56. Der erste Satz des § 51 Abs. 5 hat zu 
lauten: 

"Sofern die laufenden Einnahmen der Arbeits­
losenversicherung nach Abzug des Aufwandes, der 
aus Mitteln der Arbeitslosenversicherung zu be­
streiten ist, zur Deckung des nach Abzug des 
Bundesbeitrages zu den Verwaltungskosten der 
Landesarbeitsämter und Arbeitsämter verbleiben­
den, gemäß Abs. 1 vorschußweise vom Bund ge­
tragenen Aufwandes nach diesem Bundesgesetz 
nicht ausreichen, ist der ungedeckte Betrag aus 
dem Reservefonds zu entnehm~n." 

57. Dem § 51 sind als Abs. 6, 7 und 8 anzu­
fügen: 

,,(6) Der Bundesminister für soziale Verwal­
tung wird ermächtigt, Mittel des Reservefonds 
zum Zwecke von Baurnaßnahmen und der Aus­
stattung für Dienststellen der Arbeitsmarktver­
waltung jährlich im Höchstausmaß von 1,5 v. H. 
der im Bundesvoranschlag für das jeweilige Jahr 
veranschlagten Einnahmen an Arbeitslosenver­
sicherungsbeiträgen heranzuziehen, wenn es für 
die Durchführung des Kundendienstes der Ar­
beitsmarktverwaltung erforderlich ist. 

(7) Im jährlichen Bundesfinanzgesetz ist eine 
Ermächtigung des Bundesministers für Finanzen 
vorzusehen, daß er die Zustimmung zu über­
schreitungen von Ausgabenansätzen des Reserve­
fonds zu Lasten des Ausgabentitels 517 bis zu 
der Höhe zu geben hat, in der in Vorjahren zu­
gunsten der Ansätz.e des Reservefonds Beträge 
angesammelt wurden: maximal aber 100 Millio­
nen Schilling jährlich, und die der Bundesmini­
ster für soziale Verwaltung nach Al'lhörung des 
Beirates für Arbeitsmarktpolitik für die Behe­
bung außergewöhnlicher lokaler oder regionaler 
Schwierigkeiten auf dem Arbeitsmarkt für erfor­
derlich hält. 

(8) Die Aufwendungen nach den Abs. 6 und 7 
stellen keinen Leistungsaufwand im Sinne des 
§ 60 Abs. 1 des Arbeitslosenversicherungsgesetzes 
1958 dar und sind beim Ansatz 1/1503 zu ver-
rechnen." 

o .' 

58. Im Abs. 2 des § 52 ist der Ausdruck "des 
§ 103 a der Gewerbeordnung, RGBl.Nr. 227/ 
1859," zu streichen und der Ausdruck ,,§ 80 ades 
Landwirtschaftlichen Zuschußrentenversicherungs­
gesetzes, BGBl. Nr. 293/1957" durch den Aus­
druck ,,§ 96 des Bauern-Pensionsversicherungs­
gesetzes, BGBl. Nr. 28/1970" zu ersetzen. 

Artikel· 11 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt am 1. Mai 1973 
in Kraft. 

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
sind, betraut: 

1. hinsichtlich Art. I Z. 2 (§ 6 Abs. 5) der Bun­
desminister für Un~erricht und 'Kunst im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
soziale Verwaltung, 

2. hinsichtlich Art. I Z. 46 (§ 41 Abs. 3), Art. I 
Z. 48 (§ 41 Abs. 6) und Art. I Z. 49 (§ 42 
Abs. 3 lit. d) der Bundesminister für soziale 
Verwaltung jeweils im Einvernehmen mit 
den Bundesministern für Finanzen, für Han­
del, Gewerbe und Industrie, für Land- und 
Forstwirtschaft, für Bauten und Technik, 
für Inneres, für Unterricht und Kunst und 
für Verkehr, 

3. hinsichtlich Art. I Z. 51 (§ 43 Abs. 4) der 
Bundesminister für soziale Verwaltung im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Finanzen, 

4. hinsichtlich Art. I.Z. 57 (§ 51 Abs. 7) der 
Bundesminister für Finanzen und 

5. hinsichtlich der übrigen Bestimmungen der 
Bundesminister für soziale Verwaltung., 

(3) Mit der Wahrnehmung der sich aus den 
Z. 13 bis 44 ergebenden Rechte des Bundes .als 
Träger von Privatrechten sind betraut: 

1. hinsichtlich Art. I Z. 25 (§ 22), Art. I Z. 37 
(§ 33) und Art. I Z. 44 (§ 39 Abs. 2) der 
Bundesminister für soziale Verwaltung je­
weils im Einvernehmen,mit den Bundesmini­
stern für Finanzen und für Handel, Gewerbe 
und Industrie, ' 

2. hinsichtlich Art. I Z" 26 (§ 24 Abs. 1) und 
Art. I Z. 38 (§ 34 Abs. 1) der Bundesmini­
ster für soziale Verwaltung im Einverneh­
inen mit dem Bundesminister für Finanzen 
und 

3. hinsichtlich der übrigen Bestimmungen der 
Bundesminister für soziale Verwaltung. 
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